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Teilnahmebedingungen kleine Ferien Schuljahr 24/25

Teilnehmerkreis

Die Ferienbereuung is vorrangig ein Angebo ür Kinder, die die Bereuung im Rahmen der Verlässlichen

Grundschule (VGS)* oder eine Ganzagsgrundschule bzw. ein Schülerhaus besuchen. Die

Anmeldebesägung ür die Bereuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule, über den Besuch einer

Ganzagsgrundschule oder eines Schülerhauses is dem Freien Träger bei der Anmeldung zur

Ferienbereuung vorzulegen. *Dazu gehören Halbagsgrundschulen, SBBZ-Lernen sowie Halbagsklassen in Ganzagsschulen in Wahlorm

und kurze Schülerhausgruppen.

Anmeldung
Die Anmeldung ür das kommende Schuljahr erolg ab dem 18.09.2024 direk in der Einrichung – au der

Homepage der Jugendarm. Es können mehrere Ferienwochen im Voraus gebuch werden. Die Anmeldung

is verbindlich. Bite beachen Sie die Rückritsregelungen. Pro eilnehmendem Kind in der Familie is

jeweils ein Online-Anmeldeformular pro Ferien auszuüllen. Eine Gruppe komm ersmi einer Beeiligung

von 6 bzw. 10 Kindern zusande. Bei Nichzusandekommen der Ferienbereuung in einer Einrichung wird

angesreb, dass die nächsgelegene Einrichung Ersaz bereisell.

Die Kinder der Verlässlichen Grundschule (s.o.), werden vorrangig berücksichg, ür diese is das

Ferienangebo in erser Linie konzipier.

Auch Kinder, die beim Mitagssch der Jugendarm Elsenal sind, werden vorrangig berücksichg.

Sollen nach dem 09.10.2024 noch Pläze rei sein, können Kinder, die eines der olgenden Krierien erüllen

und eine Schule in Trägerscha der Sad Sutgar besuchen, nachrücken:

• Besuch einer Grundschule, keine Bereuung

• Besuch eines SBBZ-Lernen, keine Bereuung (nach Rücksprache mi SVA)

• Geschwiserkinder 5. u. 6. Klasse von eilnehmenden Kindern (nach Rücksprache mi SVA, bis au

weieres)

• Besuch eines anderen SBBZ (nach Rücksprache mi SVA)

• Besuch einer Ganzagsklasse in einer Ganzagsschule

• Besuch einer langen Gruppe in einem Schülerhaus

Ganztagsschule und Schülerhaus
Kinder, die eine Ganzagesklasse oder eine lange Schülerhausgruppe besuchen, haben die Möglichkei eine

Ferienbereuung bis 17 Uhr direk an ihrer Schule zu besuchen. Diese wird von den pädagogischen

Fachkräen des jeweiligen Trägers angeboen und muss ür das gesame Schuljahr gebuch werden. Diese

Kinder sind bei der Plazvergabe nachrangig zu behandeln, da ür sie bereis eine Ferienbereuung an der

Schule gewährleise is.

Kinder, die keine Schule in der Trägerschaft der Stadt Stuttgart besuchen -

Privatschulen
Die einzelne Einrichung enscheide selbs, ob sie diese Kinder in die Ferienbereuung aunimm und zu

welchen Kondionen, denn: ür diese Kinder wird der sädsche Zuschuss NICHT gewähr. Die Höhe der

Engele ür die Bereuung dieser Kinder lieg im Ermessen der einzelnen Einrichung, die die

Ferienbereuung durchühr bzw. deren Dachorganisaon. Die Einrichung rechne direkmi den Elern ab.
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Bonuscard
Das Engel wird au Anrag der Sorgeberechgen durch Vorlage einer akuellen Bonuscard oder eines

akuellen Bescheides über den Erhal von Leisungen zur Sicherung des Lebensunerhals nach dem SGB II

erlassen. Soern über den vorgelegen Zeiraum hinaus Erlass des Engels beanrag wird, sind von der

Familie hierür weiere Bescheide lauend unaugeorder vorzulegen. Bite beachen Sie, dass die

Bonuscard immer nur ür ein Kalenderjahr gülg is.

Rücktrittsrechte der Sorgeberechtigten
Bereis gebuche Ferien können nich sornier werden. Die Sorgeberechgen haben jedoch die

Möglichkei, ihren gebuchen Plaz an andere Kinder innerhalb der Grundschule weierzugeben.

Die Ersatung des Beirags abzgl. 5,- € Verwalungsgebühr erolg wenn, ein geeigneer Ersaz ensprechend

unserer Gruppeneineilung möglich is.

Im Falle eines Nichzusandekommens einer Gruppe (s.o.) wird den Sorgeberechgen ein Rückritsrech

eingeräum.

Rücktrittsregelung für Kinder von Privatschulen und Kinder ab Klasse 5
Der gesezliche Verreer kann bis zum Freizeibeginn jederzei durch Erklärung gegenüber dem Träger, die

schrilich erolgen soll, vom Teilnahmeverrag zurückreen. Maßgeblich is der Zeipunk des Zugangs der

Rückritserklärung beim Träger.

In jedem Fall des Rückrits durch den gesezlichen Verreer seh dem Träger uner Berücksichgung

gewöhnlich ersparer Auwendungen olgende pauschale Enschädigung zu:

bis 45 Tage vor Beginn der Maßnahme 10 % Berechnungsgrundlage is der

jeweils ausgewiesene volle

Elernbeirag
vom 44. bis 22. Tag vor Beginn der Maßnahme 30 %

vom 21. bis 15. Tag vor Beginn der Maßnahme 50 %

vom 14. bis 7. Tag vor Beginn der Maßnahme 75 %

ab dem 6. Tag vor Beginn der Maßnahme 90%

Is ein Ersazeilnehmer möglich, dann erolg keine Enschädigungszahlung, aber wir berechnen ein

Bearbeiungsengel in Höhe von 10 % des Gesampreises.

Rücktrittsrechte des Veranstalters
Ein außerordenliches Rückritsrech wird ür den Fall eingeräum, dass durch „höhere Gewal“ oder

andere Gründe Ereignisse eingereen sind, die eine Durchührung der Ferienbereuung unmöglich machen.

Ein solches Rech gil beispielsweise in Fällen von Wasser-, Feuer- oder Surmschäden, oder auch im Falle

von Inekonsrisiken. Die berofenen Elern sowie das Schulverwalungsam werden inormier.

Infektionsschutz
Es sind die gesezlichen Vorgaben zum Infekonsschutz des Landes und des Bundes maßgeblich.

Haftung
Die Ausallhaung der Freien Träger bei Nichzusandekommen der Ferienbereuung ersreck sich maximal

au die Höhe des Engeles, das bei der Anmeldung geleise wurde. Ausall- bzw. Übernahmebürgschaen

gegenüber anderen Anbieern können nur in dem Umang übernommen werden, in dem diese noch reie

Pläze (Respläze) zusäzlich zu ihren normalen Konngenen zur Verügung haben. Die Haung des Freien

Trägers beinhale nich den Weg zur Bereuungseinrichung und zurück.


